
   

1 
 

Stand: 28. Februar 2025 | Seite 1/6 

 

AKTUELLE FÖRDERMÖGLICHKEITEN VON  

BUND, LAND UND WEITEREN PARTNERN 

Schwe 

 

 

Hier finden Sie eine Auswahl an aktuellen Fördermöglichkeiten  

im Bereich kultureller Bildung sowie zur Kulturförderung. 

 

 

Kultur und Schule 

• Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen 

Das NRW Landesprogramm Kultur und Schule wendet sich an Künstler*innen, Mitarbeiter*innen aus 

Kulturinstituten und Einrichtungen der künstlerisch-kulturellen Bildung. Sie sind aufgefordert 

Projektvorschläge zu entwickeln, die die Kreativität der Kinder und Jugendlichen fördern und das schulische 

Lernen durch komplementäre und kontrastierende Elemente ergänzen. Die Projekte werden mit maximal 

4200 € gefördert.  

Frist: 31. März 2025 

www.mkw.nrw/kultur/foerderungen/landesprogramm-kultur-und-schule       

 

 

Wettbewerb „Kooperation. Konkret.“ 2025 

• Bildungspartner NRW 

Mit dem Wettbewerb „Kooperation. Konkret.“ prämiert Bildungspartner NRW überzeugende 

Kooperationspraxis zwischen Schulen und außerschulischen Lernorten. Sowohl langfristige Kooperationen als 

auch abgeschlossene Projekte oder zukünftige Projektideen können eingereicht werden. Unter den Beiträgen 

werden bis zu drei Kooperationsbeispiele ausgezeichnet. Das Preisgeld beträgt pro Gewinnerbeitrag 1000 €. 

Frist: Ende März 2025 

www.bildungspartner.schulministerium.nrw.de/de/angebote/wettbewerbe/wettbewerbe.html  

 

Heimat: Musik 2025 

• Förderung von Projekten und Angeboten zur Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt an 

öffentlichen Musikschulen in NRW 

• Landesverband der Musikschulen in NRW 

Für das Jahr 2025 stellt das Land NRW wieder Fördermittel für Projekte und Angebote zur Weiterentwicklung 

der kulturellen Vielfalt an öffentlichen Musikschulen in NRW bereit. Gefördert werden 80% der 

Personalkosten für eine Lehrkraft für zwei Jahreswochenstunden (Mini-Projekt) oder vier 

Jahreswochenstunden (Midi-Projekt). Ein Einstieg ist jederzeit möglich, sofern das Projekt noch nicht 

begonnen hat und noch Fördermittel vorhanden sind.  

https://heimat-musik.de/foerderung     

 

http://www.mkw.nrw/kultur/foerderungen/landesprogramm-kultur-und-schule
http://www.bildungspartner.schulministerium.nrw.de/de/angebote/wettbewerbe/wettbewerbe.html
https://heimat-musik.de/foerderung
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Förderprogramm für Tanzprojekte mit Geflüchteten 

• Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Tanz NRW e. V. 

Die Zuwanderung von geflüchteten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach Nordrhein-

Westfalen führt zu einem erhöhten Bedarf an integrativen kulturellen Angeboten und Projekten. Um 

entsprechende Vorhaben zu unterstützen, wurde eine zusätzliche Projektförderung eingerichtet. Die 

maximale Fördersumme beträgt 5000 €. Anträge können fortlaufend eingereicht werden. 

www.lag-tanz-nrw.de/foerderprogramme/fuer-tanzprojekte-mit-gefluechteten      

 

 

Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung (2023-2027) 

• Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)  

Das Bundesprogramm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ fördert Projekte der kulturellen Bildung 

für Kinder und Jugendliche, die wenig Zugang dazu haben. 27 Programmpartner aus Bildung, Kultur und 

Sozialwesen setzen das Programm um und fördern lokale Projekte, die von Bündnissen für Bildung beantragt 

werden, oder führen die Projekte gemeinsam mit lokalen Partnern durch. Ein Bündnis für Bildung besteht 

aus einer Kooperation von mindestens drei lokalen Partnern. Diese Bündnispartner müssen juristische 

Personen sein, also zum Beispiel Einrichtungen, Vereine, Kitas, Schulen oder Unternehmen. 

www.buendnisse-fuer-bildung.de    ;     www.kulturmachtstark-nrw.de  

Aktuelle Antragsfristen:  

www.kulturellebildung-nrw.de/wp-content/uploads/2025/01/2024_12_05_KMS_Antragsfristen.pdf  

 

 

ChanceTanz 

• Aktion Tanz – Bundesverband Tanz in Bildung und Gesellschaft 

• Programm im Rahmen von „Kultur macht stark“ 

Gefördert werden lokale Bündnisse, die ein Tanzangebot für junge Menschen realisieren wollen, das 

partizipativ und prozessorientiert ausgestaltet ist und die Themen junger Menschen in den Vordergrund 

stellt. Die Projekte können als regelmäßiges Angebot, als kompaktes Wochenend- oder Ferienprojekt oder 

auch als Kombination dieser Möglichkeiten durchgeführt werden. 

Nächste Frist: 31. März 2025  

https://aktiontanz.de/chancetanz  

 

 

 

http://www.lag-tanz-nrw.de/foerderprogramme/fuer-tanzprojekte-mit-gefluechteten
http://www.buendnisse-fuer-bildung.de/
http://www.kulturmachtstark-nrw.de/
http://www.kulturellebildung-nrw.de/wp-content/uploads/2025/01/2024_12_05_KMS_Antragsfristen.pdf
https://aktiontanz.de/chancetanz
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Musik für alle! 

• Bundesmusikverband Chor & Orchester e. V.  

• Programm im Rahmen von „Kultur macht stark“ 

Jedem Kind und Jugendlichen soll die Möglichkeit zum gemeinsamen Singen, Musizieren und kreativen 

Ausdruck gegeben sein. „Musik für alle!“ fördert neue, außerschulische Musikprojekte in Zusammenarbeit 

mit zwei Bündnispartnern.  

Nächste Frist: 01. Mai 2025  

https://bundesmusikverband.de/musik-fuer-alle  

 

tanz + theater machen stark  

• Bundesverband Freie Darstellende Künste e. V.  

• Programm im Rahmen von „Kultur macht stark“ 

Das Programm „tanz + theater machen stark“ initiiert lokale Bündnisse, bestehend aus mindestens drei 

Partnern, die sich mit theaterpädagogischen Projekten an benachteiligte Kinder und Jugendliche richten. 

Nächste Frist: 15. Mai 2025  

https://darstellende-kuenste.de/projekte/tanz-theater-machen-stark    

 

Förderfonds Kunst und Kultur  

• Kreativität entfesseln: kulturelle Bildung an Kita und Schule 

• Stiftung Bildung  

Durch den Förderfonds Kunst und Kultur unterstützt die Stiftung Bildung Projekte zu den Themen 

künstlerische- und kulturelle Bildung an Kitas und Schulen mit einem Betrag von 500 € bis 5.000 €. Anträge 

können fortlaufend gestellt werden. 

www.stiftungbildung.org/foerderfonds-kunst-und-kultur   

 

Viel vor: Gemeinsam aktiv für Inklusion 

• Aktion Mensch 

In diesem Förderangebot unterstützt die Aktion Mensch inklusive Projekte in den Lebensbereichen „Bildung 

und Persönlichkeitsstärkung“ sowie „Freizeit“. Für Projekte mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr können 

bis zu 10.000 € ganz ohne Eigenmittel beantragt werden. 

Förderanträge können bis zum 31. Januar 2026 gestellt werden.  

www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderprogramme/aktionsangebote/viel-vor  

 

 

 

https://bundesmusikverband.de/musik-fuer-alle
https://darstellende-kuenste.de/projekte/tanz-theater-machen-stark
http://www.stiftungbildung.org/foerderfonds-kunst-und-kultur
http://www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderprogramme/aktionsangebote/viel-vor
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Mikroförderprogramm 

• Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) 

• Förderprogramm für strukturschwache und ländliche Räume    

Unter dem Motto „Ehrenamt gewinnen. Engagement binden. Zivilgesellschaft stärken.“ fördert die DSEE mit 

dem Mikroförderprogramm ehrenamtlich getragene Organisationen in strukturschwachen und in ländlichen 

Regionen mit bis zu 1.500 €.  

www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/foerderung/mikrofoerderprogramm  

 

Themenfonds Kinderkultur 

• Deutsche Kinderhilfswerk 

Über den Themenfonds „Kinderkultur“ fördert das Deutsche Kinderhilfswerk Projekte für Kinder und 

Jugendliche aus allen Kultusparten. Die Projekte sollten sich inhaltlich mit den Kinderrechten 

auseinandersetzen. Wichtig ist außerdem, dass die beteiligten Kinder und Jugendlichen im Projekt möglichst 

stark beteiligt werden: von der Projektplanung bis zur Projektumsetzung. 

Nächste Frist: 31.03.2025 

www.dkhw.de/foerderung-und-hilfe/projektfoerderung/themenfonds-kinderkultur  

 

 

Landesinitiative Europa-Schecks  

• Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen   

Mit der Landesinitiative „Europa-Schecks“ unterstützt die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

herausragende Projekte europäischen Engagements, die sich in vielfältiger Weise für die europäischen Werte 

in NRW einsetzen, den Europagedanken in der Zivilgesellschaft und kommunalen Familie stärken und den 

Menschen die unterschiedlichen Facetten einer lebendigen Demokratie näher bringen. Bewerben können 

sich u. a. Vereine, Schulen und Hochschulen, Kommunen, außerschulische Bildungseinrichtungen sowie 

Sport- und Kultureinrichtungen. Die nächste Bewerbungsfrist für die Europa-Schecks ist der 01. April 2025.     

https://mbeim.nrw/europa-schecks      

 

ESF Plus-Programm „Bildungskommunen“ 

• Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)  

Mit der Förderrichtlinie „Bildungskommunen" will das BMBF Kreise und kreisfreie Städte weiterhin dabei 

unterstützen, ihr Bildungsmanagement zu verbessern. Gefördert wird u. a. der Aufbau thematischer 

Schwerpunkte in der Bildungslandschaft – auch im Bereich kultureller Bildung. Eine Antragstellung ist 

weiterhin möglich.  

www.transferinitiative.de/704.php  

http://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/foerderung/mikrofoerderprogramm
http://www.dkhw.de/foerderung-und-hilfe/projektfoerderung/themenfonds-kinderkultur
https://mbeim.nrw/europa-schecks
http://www.transferinitiative.de/704.php
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Landmusikort 2025 

• Bundesmusikverband Chor & Orchester e. V. (BMCO) 

Die Auszeichnung zum „Landmusikort des Jahres“ wird im Jahr 2025 erstmalig über den BMCO 

ausgeschrieben. Die Auszeichnung würdigt besonders lebendiges und innovatives Kulturleben im ländlichen 

Raum. Kommunen aus dem ländlichen Bereich sind gemeinsam mit ihren kulturellen Einrichtungen, Vereinen 

und Ensembles eingeladen, sich um die Auszeichnung als Alleinstellungsmerkmal zu bewerben. 

Frist: 15. April 2025 

https://bundesmusikverband.de/landmusikort  

  

 

Allgemeine Projektförderung 

• Fonds Soziokultur  

Die Allgemeine Projektförderung ist ein Förderprogramm für partizipative soziokulturelle Projekte mit 

Modellcharakter. Gefördert werden zeitlich befristete Projekte, die Menschen vor Ort mit einbeziehen und 

ein gesellschaftspolitisches oder soziales Thema mit kulturellen Methoden bearbeiten. Es können mind.  

5000 € und max. 30000 € beantragt werden, jedoch nicht mehr als 80 % des Gesamtbudgets.  

Frist: 01. Mai 2025 

www.fonds-soziokultur.de/de/projektfoerderung/ueberblick      

 

 

U25 - Richtung: Junge Kulturinitiativen  

• Fonds Soziokultur  

Das Programm fördert eigenverantwortliche soziokulturelle Projekte von Menschen zwischen 18 und 25 

Jahren und soll jungen Kulturschaffenden die ersten Schritte in der Soziokultur erleichtern. Gefördert werden 

zeitlich befristete Projekte, die Menschen vor Ort mit einbeziehen und ein gesellschaftspolitisches oder 

soziales Thema mit kulturellen Methoden bearbeiten. Fördersumme: max. 4000 € (80 % der Gesamtkosten)  

Frist: 02. Mai 2025 

www.fonds-soziokultur.de/de/u25/ueberblick  

 

Open Call Euregio Dance-Lab 

• CulturBazar e. V. 

Der Aufruf richtet sich an junge professionelle Choreograph*innen aller aktuellen Tanzformen, die in NRW 

tätig sind. Die Produktion soll mit Tänzer*innen aus NRW erarbeitet werden, um ein Touring in der 

Städteregion Aachen zu ermöglichen.  

Frist: 30. März 2025 

https://culturbazar.org/open-call    

https://bundesmusikverband.de/landmusikort
http://www.fonds-soziokultur.de/de/projektfoerderung/ueberblick
http://www.fonds-soziokultur.de/de/u25/ueberblick
https://culturbazar.org/open-call
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Allgemeine Projektförderung 

• NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste e. V. 

Das NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste fördert mit Mitteln des Ministeriums für Kultur und 

Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen herausragende Projekte der Freien Darstellenden und 

Performativen Künste in NRW. Der Schwerpunkt liegt auf Projekten, die Aufführungscharakter haben – es 

sind aber auch freiere Formate wie zum Beispiel Labore, Symposien, prozessorientierte Arbeiten, 

Installationen oder ähnliches möglich. 

Frist: 15. Mai 2025 

www.nrw-lfdk.de/index.php?article_id=10&clang=0  

 

 

Übermorgen – Neue Modelle für Kulturinstitutionen 

• Kulturstiftung des Bundes 

Kulturinstitutionen in deutschen Großstädten stehen vor einer Vielzahl komplexer, kulturpolitischer 

Zukunftsaufgaben, die durch sich derzeit überlagernde Krisen entstehen. Das bundesweite Programm lädt 

Kultureinrichtungen und Kommunen ein, trotz dieser Herausforderungen einen Raum für grundlegende 

Innovationen zu schaffen und sich dem Impuls zu widersetzen, auf Bekanntes und Vertrautes 

zurückzugreifen. 

Frist: 14. März 2025 

www.kulturstiftung-des-bundes.de/de/projekte/transformation_und_zukunft/detail/uebermorgen_neue_modelle_fuer_kulturinstitutionen.html  

 

 

#ARTinprogress 

• Kultursekretariat NRW Gütersloh 

Über das Programm #ARTinprogress fördert das Kultursekretariat NRW Gütersloh mit Mitteln des 

Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen Projekte, die innovative digitale 

Wege beschreiten, um Kunst- und Kulturformate neu zu denken. Dabei wird ein Hauptaugenmerk auf 

Formate gesetzt, die eine Interaktion mit dem Publikum ermöglichen – vor Ort und/oder digital. 

Frist: 15. März 2025 

www.kultursekretariat.de/aktuelles/news/artikel/projektaufruf-artinprogress-2025  

 

 

 

 

http://www.nrw-lfdk.de/index.php?article_id=10&clang=0
http://www.kulturstiftung-des-bundes.de/de/projekte/transformation_und_zukunft/detail/uebermorgen_neue_modelle_fuer_kulturinstitutionen.html
http://www.kultursekretariat.de/aktuelles/news/artikel/projektaufruf-artinprogress-2025

